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senposition des Offizierskorps. Die 
S. erlangen in der antagonistischen 
Klassengesellschaft bisweilen infolge 
der von ihnen verkörperten Macht 
eine relative Selbständigkeit im po
litischen Leben, die reaktionärste 
Formen annimmt. Unter bestimmten 
Umständen (z. B. in einigen jungen 
Nationalstaaten) kann die relative 
Selbständigkeit der S. auch eine pro
gressive Rolle spielen. Die militäri
schen Merkmale der S., wie Bewaff
nung, Organisations- und Einsatz
prinzipien sowie Kampfmöglichkei
ten, werden vom Niveau der Pro
duktivkräfte bestimmt, aber auch 
von den Produktionsverhältnissen, 
vom Charakter und den konkreten 
Zielen der Klassenpolitik, von der 
militärstrategischen Lage, vom öko
nomischen, wissenschaftlich-techni
schen und politisch-moralischen Po
tential des Landes bzw. der Koali
tion sowie von geographischen und 
anderen Faktoren beeinflußt. Den 
Hauptteil der modernen S. bilden die 
in Friedenszeiten bestehenden Trup
pen der ständigen Gefechtsbereit
schaft. Diese werden bei Kriegs
ausbruch in der Regel durch die -> 
Mobilmachung verstärkt. Gleichzei
tig werden in der Periode der Mobil
machung die von verringertem Be
stand unterhaltenen Truppen auf 
Kriegsstärke gebracht und neue 
Truppen aufgestellt. Nach den Be
stimmungen des Völkerrechts werden 
die S. in Kämpfende und Nicht
kämpfende, d. h. in Kombattanten 
und Nichtkombattanten, eingeteilt. 
Zu den Kombattanten gehören regu
läre und irreguläre S. Reguläre 
S. sind bewaffnete Kräfte, die von 
einem Staat auf Grund der Wehr
gesetzgebung aufgestellt werden, 
oder Milizen und Freiwilligenforma
tionen, die zu Beginn oder im Ver
lauf eines Krieges in diese S. einge
gliedert und zu Kampfhandlungen 
eingesetzt werden. Irreguläre S. sind 
bewaffnete Kräfte, die nicht in die 
regulären S. eingegliedert wurden. 
Dazu gehören Polizeikräfte (ausge

nommen Schutzpolizei), Milizen, 
halbmilitärische Organisationen, 
Kräfte der organisierten Wider
standsbewegung (Partisanen, Gueril
las), die sowohl innerhalb als auch 
außerhalb des eigenen Territoriums 
kämpfen können, sowie Teile der 
Zivilbevölkerung, die unmittelbar 
beim Herannahen des Gegners zu 
den Waffen greifen. Sowohl regu
läre als auch irreguläre S. müssen 
nach dem Völkerrecht im Krieg vier 
Bedingungen erfüllen: Sie müssen 
von einer Person geführt werden, 
die für die ihr Unterstellten verant
wortlich ist (Kommandeur, Befehls
haber) ; sie müssen ein bleibendes, 
von weitem erkennbares Zeichen 
tragen, das sie als Kriegführende 
kennzeichnet; sie müssen die Waffen 
offen tragen; sie müssen bei ihren 
Handlungen die —*■ Gesetze und Ge
bräuche des Krieges einhalten. Ent
sprechend den Kampfeigenschaften 
und der Zweckbestimmung der ver
schiedenen Waffenarten, dem Cha
rakter der zu lösenden militärischen 
Aufgaben und der Methoden des be
waffneten Kampfes werden die S. in 
Teile (auch: Teil-S.) gegliedert, die 
in der Lage sind, im Zusammenwir
ken mit anderen Teilen oder auch 
selbständig Operationen durchzufüh
ren. Im allgemeinen unterscheidet 
man zwischen Land-, Luft- und See- 
S. In der UdSSR bestehen ferner 
strategische Raketentruppen und 
Kräfte der Luftverteidigung als selb
ständige Teile der S. Im Interesse 
eines optimalen Einsatzes der ver
schiedenen Arten der Bewaffnung 
und Ausrüstung werden die Teile der 
S. gegliedert in Waffengattungen 
(z. B. Mot.-Schützen, Panzertruppen, 
Artillerie) oder Kräfte (z. B. Bom
benfliegerkräfte, Unterwasserkräfte) 
und Spezialtruppen (z. B. Pionier
truppen, chemische Truppen, Nach
richtentruppen). Ein grundlegendes 
Erfordernis für Erfolge im bewaff
neten Kampf ist das organisierte Zu
sammenwirken der Teile der S., 
Waffengattungen (Kräfte) und Spe-


